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Von Paul Sigmund, Princeton USA*

Das VO 7Zweiten Vatikanischen Konzil SEn November 1964 verabschie-
ete Lehrstück über die Kollegialität der Bischöfe1 hat verschiedenartige Re-
aktionen hervorgerufen. Eınige haben Arın die Eintührung elNes HCNn Des
griffes 1n die katholische Ekklesiologie erblickt. Andere haben hervorgehoben,
die Absicht des Z weılten Vatikanischen Konzıils habe arın bestanden, die
Arbeit des Ersten Vatikanischen Konzzils vollenden, welches Sse1Ne Beratun-
SCH abbrechen mußte, bevor das Verhiältnis der Bischöfe ZU aps definie-
Ien konnte. Welchen Standpunkt man aber auch dabei einnehmen INa, 6S

steht jedenfalls fest, daß die katholische Kirche damit begonnen hat, ihre eigene
Struktur aufs eCue untersuchen, un daß dieses Dekret 4711 zwingt, sich
in eliner Weeise miıt der Ekklesiologie befassen, WI1e dies se1t dem neunzehnten
Jahrhundert nıcht mehr der Fall SCWESCH ist.
Dadurch, daß das göttliche Recht der Bischöfe als Nachfolger der Apostel
erneut proklamiert wurde, ergibt sich implizite, daß 1iNnNan die Konstitution der
Kirche anders sieht als durchwegs 1n der jJüngsten Vergangenheit, während der
1n der katholischen Ekklesiologie 1ne betont monarchische Auffassung VOLI-

geherrscht hat. Die während des Konzzils gemachten Vorschläge, die auf die
Errichtung eliner ständigen Vertretung VOoNn Bischöfen in Rom abzielten, mach-
ten wieder bewußt, daß der Begriff der Kollegialität wichtige praktische AÄAus-
wirkungen für die egierung der Kirche haben kann. Di1e tatsächliche Eın-
richtung elner solchen Vertretung, elnes »ständigen Bischofsrates «, iın Rom
erfolgte denn auch 15 September 1965 dem Namen » Bischofs-
synode «2, Diese NeEuUE Inıtiatiıve verlangt freilich eine CHEe Diskussion Z Be-
wältigung aller Probleme Probleme VO  a theoretischer UunNn! praktischer Natur,
die sich Aaus ihrem Verhältnis der bestehenden Struktur der Kirchenregierung
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ergeben: In welchem Verhältnis stehen der aps un das Kardinalskollegium
den Bischöfen oder deren Vertretern? Fast NUr ytheoretisch erscheint heute

die rage Wi1e könnte e1in möglicher Konflikt oder eline Meinungsverschieden-
e1it 7zwischen dem aps einerse1ts und »den Bischöten« anderseits beigelegt
werden ? Um mehr ist der Blick darauf gelenkt: In welcher Verbindung
stehen sowohl päpstliche wI1e bischöfliche Entscheidungen dem Denken der
Kirche als eliner Gesamtheit, als des » Volkes Gottes « ach der Sprache des
Konzils, das den niederen Klerus und das La1entum mitumschließt ; 1 diese

Fragen mögen manchen heutigen Katholiken, der den absolut monarchi-
schen Begriff der Struktur der Kirche gewöhnt ist, radikal erscheinen. S1e sind

jedoch in dieser oder Jener Form se1t Jahrhunderten immer wieder gestellt
worden. 1 )as Schrifttum des hervorragenden Kirchenmannes Nikolaus VO  E

Kues, der VOI ünfhundert Jahren gestorben ist, ze1igt jedenfalls, daß diese The-
inen bei ihm sehr akut I:
Dieser Philosoph, Kanonist und vielseitige Gelehrte lebte eliner Zeıt, die
VOIL dem und Niedergang der mMI1t den Konzilien VO  e Konstanz un!
Basel verbundenen ewegun: bestimmt WAal, e1iner ewegung, welche die
Vorrangstellung des Konzils gegenüber dem aps sichern wollte. Im Jahre
141°7/ löste das Konzil VOIl Konstanz das Problem, welches sich AaUS der FEx1istenz
VO  a 7wel und spater drei Papsten ergab, deren jeder für sich in Anspruch nahm,
das aup der Kirche se1n, indem alle re1l 1absetzte beziehungsweise Z
Verzicht W: unNn! Martın Z aps wählte. In Zukuntft sollten Konzile
1n regelmäßigen Zeitabständen einberuten werden. Dadurch schien die Vor-

rangstellung des Konzıils ber den aps vielen gesichert®.
In Übereinstimmung mı1t den Dekreten VO: Konstanz wurde eın Konzil 143
ach Basel einberufen; CS ergaben sich jedoch sechr bald Spannungen 7zwischen
den Konzilsvätern und dem aps Nicolaus Cusanus, der 1n Basel weilte, WarLlr

7zunächst e1in Verteidiger des Konzils, obwohl dem aps innerhalb der

Kirchenverfassung einen cchr bedeutenden Platz Z WI1eS. Als 1m Jahre 1437
Z offenen Bruch 7zwischen dem Konzil und dem aps gekommen WAal,

stellte GT sich auf die Seıite des Papstes. Danach LLa für die Suprematle des

Papstes e1n, bemühte sich aber weiterhin darum, dem Kardinalskollegium,
dem Bischofskollegium un! dem Consensus (der Zustimmung) der Gläubigen
3 Über die geschichtliche un:« dogmatische Tragweıite der So: genannten »Konstanzer
Dekrete « siehe: HÜRTEN, Die Konstanzer Dekrete »Haec Sanı und »Frequens « iın
ihrer Bedeutung für Ekklesiologie und Kirchenpolitik des Nikolaus Von Kues, ın Das Konzil
Von Konstanz, hrsg. von Franzen Un Müller, Freiburg 19064, 381—396. Über
dessen Beurteilung durch Nikolaus VO:  } Kues 1n den Jahren 32-—I1 Basel siehe:
De concordantia catholica, uch IL, Kap 1'/7—20 , vgl HURTEN: Theol Revue C1It Sp 3’70
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elinen bestimmten Platz einzuräumen 4. Eıner der Gründe für die Änderung
seliner Haltung WAar der Eingriff des Konzıils iın die traditionellen Rechte des
Papstes. Eın Zzweılter Grund bestand seinem Wounsch, die Einigungsverhand-
lungen zwischen der Ost- und Westkirche Öördern elne Entwicklung, die
1m Jahre 1438 1n einem kurzen Zusammenschluß der beiden Gemeinschaften
unter päpstlicher Leitung oyipfelte. Als päpstlicher ega für Deutschland
machte spater die letzte Reformanstrengung 1n der deutschen Kirche VOL

Ausbruch der Reformation och 1n hohem Alter unterbreitete als Mitglied
des Kardinalskollegiums seinem Freund aps 1US IL Reformvorschläge®.
]Das bekannteste Werk VO  w Cusanus über die Struktur der Kirche 1st De CONCOT-=-

dantia catholica; schrieb dieses während selner Teilnahme Konzil 1432 3)
einer elIt also, als die Verfassungsgeschichte der Kirche eine Krisenzeılt

durchmachte. Wıe der Titel erkennen läßt, 1st das Buch e1In Versuch, verschie-
dene Standpunkte miteinander 1n Übereinstimmung bringen; dabei han-
delte C sich das Verhiältnis zwischen aps Un Konzil, die Funktion des
Kardinalskollegiums, die Stellung der Bischöfe 1n der Verfassung der Kirche
un: die Rolle des Latentums®. Zusammen mi1t selnen spateren Schriften ber
die gleichen Themen 1st bemerkenswert, welch geringe Abwandlungen
seline Theorie durchmachte, obwohl ZULC Se1ite des Papstes überwechselte
demonstriert CS daß viele Fragen, die beim Zweılıten Vatikanischen Konzil auf-
getaucht sind, eline Jange Geschichte 1m Denken der Kirche haben.
In der Programmschrift sicht Nikolaus die Kirche als elne hier-
archische Ordnung kirchlicher Autoriıtäten, VO  en) denen jede den Consensus der
ihr Unterwortenen un die ihre herrschende Autorität VO  w oben ab-
leitet. Kraft der Intention Christi steht der aps oberster Stelle 1n der
Hierarchie?. Er ist jedoch 1m wesentlichen e1n rgan der Exekutive unJur1s-
Vgl KOCH, Nikolaus Von Kues und seine Umwelt. Untersuchungen Cusanus-Texte

1 1 Heidelberg 1948, 0—209; INZ-MOHR, Unitas christiana. Studium ZUur (zesell-
schaftslehre des Nikolaus Von Kues, TIrier 1958, $7-14
Vgl ISERLOH: MFCG 4 (1964) 54, 73 Vgl HAUBST: MECG (1964) 264-274
IIe concordantia catholica (Abkürzung: COnc. cath.) liegt 1n der Ausgabe Von KALLEN in

Nicolai de C’usa ÖÜbpera OmMNn1d IUSSU auctoritate cad. 1tt. Heidelb. edita, AIV, be-
re1its ın Auflage VO  < uch ebi °1964. Die nachfolgenden Numer1 (n.) beziehen
sıch auf diese Auflage.
Dem Papst wiırd Conc. cath I, n 42) der oberste VO:  3 1L1CUNN Rängen der ırchliıchen
Leıtungsgewalt (virtus reg1t1Va) zugesprochen. Conc. cath 8R (n 2506 UN! 259) wiırd
dargelegt, Christus der Einheit der Kırche wiıllen (ob tollere schısma) dem Pet-
TUuSs (und analog dem Papst) die Leıtung (praesident1a) des Apostel- (bzw. Bıschofs)-
Kollegiums übertragen habe Zur Diskussion vgl PAUTL SIGMUND, Nicholas of Cusa
and Medieval Political IT’hought, Cambridge, Mass., 1963; MORIMICHI W ATANABE, The
Political Ideas of Nicholas of Cusa, Genf 1963



diktion, während die grundlegende Legislative der Kirche durch das Universal-
konzil, das AaUs allen Bischöten besteht, ausgeübt wird8. Die Bischöfe werden
normalerweise VO aps zusammengerufen; das Konzil steht unter selinem

eigenen Vorsıiıtz oder dem se1nes Stellvertreters?®. 7Zwischen den Konzzilien

spielt das Kardinalskollegium dem aps gegenüber die Rolle elnes , concilium«;
65 muß bei den Dispensen un! be1 schnell treffenden Entscheidungen be-

fragt werden 19. Die Kardinäle sind Vertreter der verschiedenen Kirchenprovin-
ZCN, denen Metropoliten oder Erzbischöfe vorstehen, die ihrerseits VO  (a Syn-
oden gewählt werden sollten, denen alle Bischöte einer Provınz teilnehmen.
Die Bischöfe wiederum sollen VO  e den Priestern der Diözese gyewählt werden;
sowohl Provınzen w1e Diözesen sollten iın » Konzilien oder 1n Synoden leg1s-
lative Gewalt haben. Aut der Ebene der Pfarreien sollten die Priester von ihren
Bischöfen mi1t Zustimmung der Gläubigen 1n ihr AÄAmt eingeführt werdenlıı

Von einem »concilium auf der Ebene der Pfarrei ist nicht die Rede, obwohl
1n das Schema VO: Nikolaus gut pasSsch würde. Dıie Bedeutung, die
den Kirchenschöften zuschreibt, bildet 1er e1in geEWIsSsES Analogon12
Die Autorität des Universalkonzils basiert auf Zzwel ıngen: erstens besteht 6S

aus dem aps und den. Bischöfen, das heißt den Nachfolgern des heiligen
Petrus und der anderen Apostel; 7zweılitens repräsentlert den Consensus der

CKirche1 Im anonischen Recht des Mittelalters Un 7zumal in em,

Die V oraussetzungen für die Teilnahme Konzıil werden in (IONC. cath I (n 69)
und IL, (n 305$) beschrieben. Nach beiden Stellen soll das Konzıil VOL allem aus BischöÖö-
fen bestehen, obwohl ConNcC. cath I, 16 (n 138) die Teilnahme VON yelectı et doct1 V1rı

ecclesiast1C1« zuläßt, die den yperit1« VO  } heute vergleichbar sind. Der Erlaß VO:  - Kirchen-

gesetzen durch Konzilien, wenı1ger durch päpstliche Dekrete, wird uch IL, Kap
befürwortet.
Q COonc. cath Il, (n 72) In dringenden Situationen sıcht Nikolaus jedoch die FEinberu-

fung eines Konzils durch den Kaiıser den Einwand des Papstes VOL Conc. cath H.
55 (n 402). Im Jahre 1434, weni1ge Monate nach dem Abschluß VO:  - DEe concordantia
catholica, schrieb Nikolaus eine eigene Abhandlung über den Vorsıtz beim Konzil, DEe

hrsg. VO:  a KALLEN, 1n Sitzungsberichte der Heidel-auctoritate presidendi in concilio generali,
berger Akademie der Wissenschaften, 1935/3 6! Nr 3’ Heidelberg 193 Er ordert dort, daß
dieVertreter desPapstesdenVorsıitz1iınne iınerLeıtung derDiskussion (VIS directiva)
IrcNh, daß s1e ber keine autorıtiren Entscheidungen fällen sollten (keine VIS auctoritativa).

C(Jonc. cath IL, 18 (n 163) IL, (n 193 5 x IL, (n 378)
COonNcC. cath IL, IS n 163— 164)
Vgl HAUBST, Nikolaus von Kues und der Laıte, Trier 1959, 21-—24; MEUTHEN,

Das rierer Schisma von 1430 auf dem Basler Konzil. Z ur Lebensgeschichte des Nikolaus VON

Kues (=Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft I) unster 19064, 8592
Über die Gleichheıit der Bischöfe 1 Verhältnis Z Priımat des Papstes siehe CONC.

cath IL, 13 (n L, ff‘) Über das Konzil als Versammlung, die den Consensus aller Christen
ZU) Ausdruck bringt, siıche Conc. cath IL, (n. 245 f
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Was sich VON diesem 1n den Schriften des decretorum doctor Nicolaus de Cusa
widerspiegelt, WAar festgelegt, daß die Bischöfe 1n eliner Gemeinschaft VO  e

Gleichberechtigten diese Gewalt mıiıt dem aps teilten ebenso, WI1e die
Apostel die Macht binden und lösen geme1insam un! direkt VO:  w Christus
empfangen hatten. Dıi1e Kanonisten Jeugneten den Prımat des Papstes nicht,
1aber S$1e machten einen Unterschied zwischen der sakramentalen un! der
Regierungsgewalt (den W eıisungs- un Rechtsprechungsbefugnissen) der Bı-
schöfe, indem S$1€e die sakramentalen Vollmachten VO  w) der Nachfolge der ApO-
stel un! die Regierungsbefugnisse VO aps ableiteten.
In diesem Punkte entwickelte Nikolaus VO  e Kues die Tradition des kanonischen
Rechtes; wich indes 1ın ein1gen Punkten davon aAb Er folgte den Kanonisten
bei ihrer Diskussion über die Jurisdiktionsbefugnis, fügte aber das TINZIp hin-
Z  ‚9 daß alle Regierungsbefugnisse auf elinem Consensus basieren mMUussen. So
SE1 7A3 Beispiel Petrus ZWar VO  a Christus als aup der Apostel eingesetzt,
aber auch VO diesen gewählt worden 14 Andere kirchliche Autoritäten und
Gesetze mussen ebenfalls zumindest mi1t dem stillschweigenden Consensus
derer akzeptiert oder gebilligt werden, die davon betroften werden, möglichst
aber durch repräsentative » Konzilien « w1e sS1e oben beschrieben wurden.
Um diese Behauptung ber die Notwendigkeit des Consensus stützen,
beruft sich Nikolaus Q.Il£ elNne Theorie ursprünglicher Gleichheit un! Freiheit
aller Menschen der Natur nach, die mıiıt der theologischen rage ach der
Natur der Kirche aum £tun haben scheint1 Dazu fügt weıtere
Argumente, die ihrem Inhalt ach eher spezifisch-relig1ös sind, nämlich daß
wünschenswert sel, diejenigen befragen, die VO  n einer Maßnahme direkt
betroften werden 1m anonischen Recht des Mittelalters drückt sich das 1n
dem rInzıp aus, daß, alle betrifit, VO  e allen gebilligt werden sollte «16,
SOWIl1e die Bedeutung des Consensus der Kirche, welche der Definition elINes
Glaubensartikels vorausgehen solle, als elines Zeichens für göttliche Eingebung
(indication of divine inspiration).
Dıiese Argumente werden 1m Kontext elner allgemeinen Darlegung ber die
Vorrangstellung des Konzıils gegenüber dem aps vorgebracht. as Konzzil

Conc. cath L, 15 (n 61); FE 13 (n 116)
Conc. cath IT, (n 127): »unde, CU nNatura OIMNNEesSs siınt liberi, tunc Omn1s principatus.

est sola concordantia et subiectivo. nNaturı et u liberi homines
SUNTt «,
16 Das »Quod tangıt «-Prinzıp erscheint 1m Vorwort uch 111 n 276) Miıt
eLtwas anderen Worten berührt das gleiche Thema iın uch IL, Kap n 233, 234)
Quası-Einstimmigkeit wird be1 Glaubensdingen 1n uch H; Kap 15 (n 136) gefordert.
Zur Diskussion vgl (SAINES POSsT, Studies In Medieval Legal Thought, Princeton 1964,

163-238; SIGMUND, Nicholas of Cusa, AT



als Zusammenkunft aller Bischöfe, die Nachfolger der Apostel sind, und als
der Ausdruck des Consensus der Gesamtkirche kann den aps Häres1e
absetzen. Hıer spielt Nikolaus auf den allgemeinen Glauben des Mittelalters A}

daß die Päpste Honor1us un! Liberius häretische Meıinungen vertrefen hätten??.
Es Öönne den aps auch Amtsmißbrauch (quando inutiliter administraret)
aUus dem Amt entfernen18. Nikolaus hält jedoch nichtsdestowen1ger daran fest,
daß der aps der Nachfolger des heiligen Petrus sel, das aup der Kirche
kraft göttlichen Willens, prımus alios, Richter des Glaubens, beauftragt,
die FEinheit der Kirche aufrecht zu erhalten1?®. Seine Kompetenz wird NUr durch
das gemelinsame Vorgehen der durch das Allgemeine Konzil repräsentlerten
Gesamtkirche beschränkt.

Welche Bedeutung hat e1ine Abhandlung über die Konstitution. der Kirche, die
VOLI ber fünfhundert Jahren geschrieben wurde, eiInNe mittlerweile diskredi-
tierte Theorie VO allgemeinen Vorrang des Konzils gegenüber dem aps
tutzen eine Theorie, die von ihrem eigenen Autor bereits vVIeTr Jahre, ach-
dem S1e schriftlich fixiert worden WAal, wieder aufgegeben wurde? S1e 1st be-
deutsam als Meinungsausdruck eines gemäßigten Konzziliaristen, der uUurz
darauf e1in gemäßigter Papalist wurde. Man muß sich dabei VOL ugen halten,
daß Nikolaus se1n Werk eher als eine Summa der orthodoxen Tradition der
Kirche, WwI1e S$1e 1m kanonischen Recht verkörpert WAal, nicht sehr als eine
radikale Forderung ach einer Änderung der Kirchenvertassung auffaßte. Seine

späatere Reaktion auftf die Forderung der extremen Konzziliaristen hat die stetige
Gültigkeit ein1ger seliner Aussagen allerdings verdeckt. f JetzZt; unter dem

Impuls des 7 weiten Vatikanums erhalten diese Themen den ihnen gebührenden
Vorrang be1i der Betrachtung der Struktur und des Lebensvollzuges der
Kirche.
Das Zweıte Vatikanum hat 1 Kapitel seliner Konstitution her die Kirche
die unmittelbare Begründung des Bischofsamtes innerhalb der Kirchenverfas-
Suhg mi1t der Apostelnachfolge wieder ZULX Geltung gebracht. Zuvor ist diese
se1it längerem durch die Tatsache verdunkelt worden, daß Bischöte von Rom

eingesetzt werden. Wıe dagegen die Schriften von Nicolaus Cusanus beweisen
17 Auf die häretischen Anschauungen V.O  - Honor1us und Liberius verweilst Nikolaus ın
Conc. cath %s 16 n 58), auf die VO:  a Liberius allein 1n Conc. cath I, (n. 82) Über die

Stellung des Konzils einem häretischen aps siehe Conc. cath I’ 16 (n 62) IL, (n
140 I1L. 1433

Conc. cath IL, 18 (n 161)
Der Papst ist »primus up al108«: Conc. cath H: 13 (n. 126) Er ist »uudex fide1«: {L,

(n 95) Seine Aufgabe, die Einheit der Kirche erhalten und e1in Schisma vermeiden,
wird oft erwähnt, I) (n 36) Un IL, n 261 und n. 264)



un WwI1e die derzeitige Praxı1s der orthodoxen Kirchen bezeugt, können
Bischöfe auch aut andere W eise als durch päpstliche Ernennung berufen
werden, insbesondere durch die W7ahl] seltens elines Domkapitels. Während
des spaten Mittelalters und in der früheren euze1lt wurde die Notwendig-elt der Billigung solcher Wahlen durch den aps aAllmählich 1n
gewandelt, das einer direkten Ernennung durch Rom gleichkommt. Die der-
zeıtige Gepflogenheit sollte aber nicht dem irrıgen Schluß führen, daß alle
bischöfliche Gewalt O aps abgeleitet sel.
Das Konzzil hat ebentfalls erkannt, daß notwendig 1st, ein1ge kirchliche Be-
hörden dezentralisieren, die unnötigerweise 1n Rom zentralisiert worden
11. Diese Einstellung des Konzzils erinnert die Empfehlung des Nicolaus
Cusanus, wonach die übermäbige Zentralisierung des Rechtsprechungssystems
1n Rom eingeschränkt werden ollte; oll angeordnet werden, daß eiInNne
höhere Kirchenbehörde angerufen werden darf als die nächsthöhere, die der
übergeordnet ist, 1n deren Bezirk sich der betreffende Fall ereignet hatä
In De concordantia sah Nikolaus 1n den Kardinäiälen ein ständiges, beratendes
concilium 1n Rom; seinen spateren, 1USs I1 gerichteten Vorschlägen be-
zeichnete S$1e als die Vertreter der » Natıonen « welche den Consensus der
Kirche verkörperten %, Das Ergebnis des Zweılten Vatikanischen Konzzils läuft
nunmehr eher darauf hinaus, eine »Bischofssynode oder einen ständigen B1
schofsrat ın Rom etablieren, der sich allein aus gewählten Vertretern der
Bischofskonferenzen und den Kardinälen, welche die römischen Kongregat1o-
19101 oder andere gesamtkirchliche Ämter (Dikasterien) leiten, usammensetzt.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Auffassungen scheint die Ansicht
widerzuspiegeln, daß das Kardinalskollegium, das verhältnismäßig spat (elftesJahrhundert) entstand, allein nicht den legitimen Anspruch hat, das SaNzZeKollegium der Bischöfe repräsentleren. Historisch gyesehen ist Ja das Kardi-
nalskollegium ine Weiterentwicklung des Domkapitels der Diıiözese Rom
Dazu kam gewiß die rwägung, daß die Kurienkardinäle allein mıt den Reali-
taten der Kırche außerhalb VO  5 Rom wen1ger konfrontiert selen un nicht

se1n könnten W1e die Bischöfe, dieJC 1n ihren Ländern ın der Diıözesan-
seelsorge tätıg sind. In dem VO  $ Nikolaus vorgeschlagenen Plan sollte dieses
Problem durch die Internationalisierung des Kollegiums der Kardinäle gelöstwerden, welche direkte Vertreter der Proviınzen oder Natıonen 1n der Kirche

Conc. cath IL, 31 n Z
Die Pıus I1 1m. Jahre 1460 vorgelegte Reformatio generalis VO:  5 USanNus 1st ediert VO:]  w}

St Ehses, »Der Reformentwurf des Kardinals Nikolaus Cusanus «, Hıstorisches Jahrbuch,. KACH (I1911), 2'74—-297.



se1n sollten. [ Jas 7Zie] Wal jedoch das gleiche: Rom sollte VOoNn den Nöten un
Wünschen des » Leibes der Kirche « intormiert bleiben.
1 )as Prinzıp, diejenigen befragen, die VO: eliner Maßnahme betroften WOI-=-

en, 1St schon VO  (a dem 7weiten Vatikanischen Konzil verwirklicht worden:
eine beratende Kommuission VO.  b La1en wurde geschaffen, un auch Frauen

wurden neuerdings ein1gen Sıtzungen zugelassen. In der etzten Sıtzungs-
periode wurden auch Reden VO  (a La1en gehalten und Vorschläge für die Er-

richtung VC). beratenden La1ensenaten 1n jeder TDiözese gemacht.
Mehr auf beratender als auft gesetzgebender Ebene liegt das Beispiel der Synode
VO Rom, die apsJohannes 1959 einberief, u  5 (Gesetze für die Diözese Rom

einzubringen. In Ühnlicher Art Wal die letzte Synode 1 Namen VO aps
Pıus IL durch Nicolaus Cusanus üunfhundert Jahre vorher einberuten
worden. Die Wiedereinführung der Synode ieß voraussehen, w as folgen sollte:
eine Rückkehr den mittelalterlichen Prinziıpien VO  [n Beiragung und Con-

SCI1LSUS, die auf jener Auffassung VO der Kirche beruhten, welche Papst, Bı-
schöte Un olk 1n kooPerativem und wen1ger 1n strikt hierarchischem Ver-
hältnis sehen will
Nun proklamierte aber schon das Erste Vatikanische Konzil, daß päpstliche
Kathedralentscheidungen ber Glaubens- un Sittenfragen ( ZAN Z et HON CON-

ecclesiae bindend se1en, also kraft ihrer eigenen Autorität un!: nicht kraft des
Consensus der Kirche?22. I )as Vatikanum I1 hat das keineswegs aufgegeben; 6S

betont aber och ausdrücklicher, daß der aps in Jedem Falle nicht als Priıvat-

PCIrSON, »sondern als oberster Lehrer der Gesamtkirche das der Kirche selbst

eigene Charisma der Unfehlbarkeit besitze«®S, Die rage der Bedingung des

ausgesprochenen Consensus der Kirche als einer juristischen V oraussetzung tür

päpstliche Glaubensdefinitionen 1st dabei nicht gestellt. Nikolaus von Kues
hatte S1€E Basel bejaht, dann jedoch auch diese Ansicht präzisiert stärkerer
Betonung des päpstlichen Prımat Q
Die Berichte ber die Sitzungsperiode des 7 weıten Vatikanums zeigen
indes, daß auch Jetzt och 7zumindest die theoretische Berechtigung einer

Nichterteilung des Consensus päpstlichen Aktionen in rwagung SeZOgCNH
Enchiridion Symbolorum, Freiburg 1052 .  S 1839; eb 381965 ( A, 3074 Schon das

Vatıkanum sicht indes VOTL, daß der aps für den Fall, daß ine Definıtion hne eın
Generalkonzıl verkündet werden soll, die Meınung der Kırche entweder auf dem Wege
über besondere Synoden der auftf andere Weıse feststellen sollte: Enchiridion Symbolorum,
CABHS 1836, bzw. 3069 Papst Pıus SC hat bekanntlıch die Bischöfe beiragt, ehe das

Dogma der leiblichen Aufnahme Marılens 1n den Himmel verkündete.
Constitutio dogmatica De ecclesia, Kap 11. 25
Vgl besonders dıe Antwort auf ine diesbezügliche rage VO März/April 1441
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wurde. Das 1st nicht verwunderlich, W inan weıb, daß ach dem Decretum
Gratiani, das bis 1917 eline der grundlegenden Texte des kanonischen ech-
tEes SCWESCH WAar, der aps dem Urteil keiner anderen kirchlichen Instanz
unterworten werden kann, »außer, W bewiesenermaßen VO Glauben
abgewichen se1 «25 Wı1e diese Formulierung erkennen Jäßt, gylaubte die Kirche
des Mittelalters, daß ZEWISSE Päpste Häretiker SCWESCH CI Da auch das
Erste Vatikanische Konzzil sich dessen bewußt WAaTrL, legte c Wert darauf, die
Untehlbarkeit des Papstes auf jene Fälle beschränken, 1ın denen der aps

cathedra, nämlich definitiv als oberster Lehrer der Kirche, sprach. So WAar
die Auffassung des Jungen Cusanus Basel, daß die Kirche einen aps
Häres1ie absetzen könne, nicht unorthodox, WI1e heute erscheinen Inag
Im Zuge des Basler Konziliarismus ging Nikolaus indes darüber hinaus mıi1t
der Ansicht, daß die Kirche elinen aps auch Vernachlässigung selner
Pflichten absetzen Öönne. Das wird verständlicher, WCNnN WIFr bedenken, daß
auch och das heutige kanonische Recht bei allen, die ein kirchliches AÄAmt haben,
den Verlust dieses Ämtes vorsieht, WeNnN S$1e 1n Apostasle, Häres1ie oder Schisma
verharren?®. Nıcolaus Cusanus folgte auch och ach selner Entscheidung für
den Papst elner Anzahl VON früheren Kirchenrechtslehrern, indem erklärte,
daß elne Sıtuatlon, in der die SaANZE Kirche sich 1n UOpposıtion zu aps be-
findet, das Äquivalent elnes Schismas sel, daß die Kirche in diesem Fall

ih: vorgehen könne??. ine solche Sıtuation wird heute als Außerst UuN-
wahrscheinlich angesehen werden, aber S1Ce ist theoretisch immer och möglich.Schon Nikolaus schätzt jedoch den praktischen Wert solcher Fragen WI1e eın
Antwortschreiben den königlichen Gesandten Thomas VO  w} Haselbach aUS$
dem Jahre 1441 zeigt — nicht mehr hoch C110 Denn 1U  =) bemerkt C: » Solche
Fragen erbauen die Kirche nıicht. » Zum Wohle dCI' Kırche dient CS; daß alle
Gläubigen 1n (heilsamer) Furcht leben un keine Anmaßung ermutigt werde «
Und meıint optimistisch: » Es xibt doch niemanden, der ylaubt, 1n dem
(Ernst-)Falle, daß der aps für die Kirche notwendige Maßnahmen nicht CILI-

oreife, daß für die Kirche die Gefahr des Untergangs entstünde, die Kirche
sich nicht selbst helfen OnNnne «

Decretum Gratiani, AT 40, 26 Codex IUrLSs CanonLCL, Cagı 23
27 usanus’ spätere Theorie erscheint in der Epistola Nicolai de (usa ad Rodericum de
Arevalo, die als Appendix iın Gerhard Kallens Ausgabe VO:  5 De auctoritate presidendi vgl.Anm 9) abgedruckt ist Dort legt zunächst ıne anscheinend absolutistische Auffassungüber die Ableitung jeglicher kirchlicher Autorität VO: Papste dar, erklärt ber dann, da
die Bıschöfe ıner einmütigen Kıiırche sich VO Papst »zurückziehen « können,dieser die TenNzen seliner Autorität überschreite.
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Welche Institution der Kıirche ber könnte den Fall solcher Notwendigkeit OTaus-

gesetzZt Maßnahmen den Papst ergreifen ? In De concordantia sah Nikolaus das
Universalkonzil als das gee1gnete rgan hierfür Als 11A3n ihm entgegenhielt, daß nach
kanonischem Recht 1UTFLC der Papst das Konzıil einberufen kann, antwortete CI, daß in Not-

fällen diese Befugni1s den Kaiser übergehen könne; der Kaiıiser des Oströmischen Reiche
hatte Ja die Okumenischen Konzilien VO:  - Ephesos, Chalkedon und andere einberufen??.
uch nach seıner Abwendung VO Basler Konziliarısmus verteldigte Nikolaus noch die
Möglichkeıit, die Bischöfe siıch auf ıhren Provinzialkonzilien VO  e} einem häretischen
der schismatischen Papst lossagten. Se1it jener e1lit hat die Kirche jedoch wiederholt die
Anrufung des Konzıils gegenüber der Entscheidung des Papstes verboten. Trotzdem hat
ıne Anzahl VO:  5 Kirchenrechtslehrern 1m spaten Mittelalter Un iın der frühen Neuzeıt

gegeben (darunter Franc1sco Suarez), die für derartıge Fälle eine rein deklaratıve Aktıon
des Konzzils verteidigt haben, das nıcht als höheres Regierungsorgan, sondern als e1iIn Instru-
ment fungleren sollte, miı1t der Zielsetzung, die Meınung der Kirche über eine de facto-
Sıtuation ZU Ausdruck bringen, nämlıch über das Faktum, daß der Papst aufgehört
habe, Mitglied der Kirche se1n, weiıl in Äres1ie der Schisma verfallen se1%9. Diese
utoren scheinen die Exıstenz einer Macht für Notfälle VOT Hem den Bischöfen, ber
uch 1ın der Kırche als Gesamtheıit verfechten wollen. Be1im Konzıil VO:  - Konstanz WUuL-

den sowohl die Notwendigkeıt einer solchen Macht WI1e uch deren Getfahren demonstriert,
daß bıs heute die rage nach der gee1gneten Institution, die der päpstlichen Gewalt

renzen sefzen könnte, ungelöst bleibt.
Die praktische Konsequenz dieser theoretischen Überlegung ist jedenfalls die
VO  (a Cusanus oft geforderte Solidarität VO  e aps un! Episkopat; S1Ce ist NOL-

wendig Z Einheit und Auferbauung der Kirche. Eben das quälende Problem
eines möglichen Machtkampfes der besagten Art, sSOWwl1e die Tatsache, daß die
Rechtsverfassung der Kirche eine solche Möglichkeit immer och vorzusehen
scheint, 1st e1in Hınweils darauf, daß die Deutung der Kirche als iıner absoluten
Monarchie VO  e Gottes Gnaden unrichtig IS$E. Wenn all die Kirche als Juristi-
sche Struktur definieren oder analysieren will, scheint S$1e einer konstitutio-
nellen Monarchie oder einer gemischten Verfassung mıiıt einem gewissen Gleich-
gewicht der Kräfte näher se1n, die theologisch auf der Kollegialität der Bı-
schöfe un! der Lehre VO mystischen Leib begründet ist. Obwohl der aps
se1ine Macht direkt VO  =) Christus ableitet, haben jedenfalls auch die Bischöfe
un die Mitglieder der Kirche einen VO Gott vorgesehenen Platz innerhalb
der Kirchenverfassung. Nikolaus VO  =) Kues hat 1es erkannt, und obwohl in
selner Frühzeit Schlubfolgerungen ber die Suprematie des Konzils ableitete,
20 Conc. cath ILL, S (n 402)

FRANCISCUS SUAREZ, T ractatus de fıde theologica (in and SC seiner ÖÜpera Omn14, Parıs

55  9 disp De Summo Pontifice, SECeCkT. VI über den rechtsgültigen Beschluß des Konzils
ın Bezug auf häretische Päpste; T ractatus de carıtate (1m gleichen Band), disp X 11 De

schismate, SECT. über dıie Äquivalenz VO  a Schisma und äres1le. Ich verdanke diese 8
welse KÜNG, Strukturen der Kirche, Freiburg 19062, 239-—241, Structures of the Church,
New XOTrK, 19064, 262-264.



die VO  w der Kirche verworten worden sind, Warlr se1n ständiges Eintreten für
die aktive Teilnahme der Bischöfe und des Latentums Leben der Kirche
eline auffallende Vorwegnahme der Bemühungen des Zweıiten Vatikanischen
Konzıils.
Nicolaus Cusanus hatte och andere Interessen, die denen dieses Konzzıils glei-
chen 31. ] Jas Zweılte Vatikanum hat das Wıssen die Tatsache demonstriert,
daß 1nNe Verschiedenheit des Ausdrucks eln und desselben gemeinsamen Jau-
bens durchaus zulässig, ]a ünschenswert ist. Es hat die Beziehungen
den orthodoxen un protestantischen Kirchen, SOWIl1e nichtchristlichen
Religionsgemeinschaften verbessert; Nicolaus Cusanus hat ähnliche Anstren-
SUNgZCH gemacht. In selner Konzzilszeit verhandelte mıiıt den hussitischen
Häretikern un! versuchte, eine für beide Se1liten annehmbare Formel finden,
die unterschiedliche Gepflogenheiten beim Empfang des Abendmahles zuließ
Hr verließ das Basler Konzil, weil dieses sich bezüglich des Einberufungsortes
für das geplante Konzil ZUuUr Wiedervereinigung m1t den Griechen unnach-
giebig gezeigt hatte. Se1n spaterer Dialog De pace fıdei, geschrieben 1453, VCL-
suchte darzulegen, daß alle Religionen ihrer Verschiedenheiten iın den
tiefsten christlichen Glaubenswahrheiten (einschlieblich Dreifaltigkeit un
Menschwerdung) eliner Übereinstimmung gebracht werden könnten, wWeNnNn
eiNe wertvolle un notwendige Verschiedenartigkeit VO  e Rıtus und Praxıs
beibehalten werde 3i Be1 einem Kongreß 1n selner Geburtsstadt 1n Deutschland
1m August 1964 wurden die ökumenischen Interessen VON Nikolaus VON Kues
hervorgehoben durch Vorträge über se1n relig1öses Denken, Vorträge, die —
wohl VON protestantischen W1€e VO  w katholischen un! orthodoxen Gelehrten
gehalten wurden. SO wurde das Gedenken selnen ünthundertsten Todes-
tag zugleich einer ökumenischen Begegnung, bei der anderem Kar-
dinal Bea, der Metropolit Polyefktos Finfinis als Abgesandter des Patriarchen
Athenagoras sowle hohe evangelische Kirchenführer anwesend un! das
Wort ergriffenD
ogar der Begriff des aggiornamento, der die Einberufung des Zweıten Vatikani-
schen Konzzils motivierte, kann mıit dem Denken des Cusanus 1n Verbindung
gebracht werden. Denn das metaphysische und theologische Denken aUus

Zum folgenden vergleiche uch KLEIN, Nikolaus Von Kues und das heutige Konzil
(=Kleine Schriften der Cusanus-Gesellschaft I) TIrıer 1963

NICOLAI CUSA, De pace fidei, hrsg. VO:  - Klibansky und Bascour, P 9 and VII
der Obpera Omnia, Hamburg 1959; vgl HAUBST: MEFCG (1964) ärı 274,
GANDILLAC, ebı 278—-295

D‚1‘% genannten und andere Festansprachen SOwIl1e das Handschreiben Papst Paul VI
sınd veröftentlicht 1n Hefit der »Kleinen Schriften der Cusanus-Gesellschaft K, Irıier 1964
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erstarrten Formeln Lebendigkeit befreien, betonte 1n seinem
Werk De docta ignorantia schr die Unzulänglichkeit aller menschlichen
Formulierungen, die daraut zielen, die volle Realität Gottes begreifen oder
Z Ausdruck bringen, unı legte in De Conltecturis dar, daß der menschli-
che Geist bei seinem Versuch, Gott erkennen, immer L1LLUEL mI1t Hıiılte VO:  =)

Annäherungsbegriffen oder Mutmaßungen operieren O1 Fünf Jahrhun-
derte VOL Teilhard de Chardin stellte Christus als das Bindeglied 7zwischen
der konkreten, finiten, menschlichen Exıistenz und dem 1absoluten axımum,
das heißt Gott, dar. Die christozentrische Lehre des Cusanus un! sein Bemühen,
einen vollkommeneren Ausdruck für die ew1igen Wahrheiten des Christentums

finden, verbinden ihn in überraschender e1se mM1t dem zentralen Bemühen
des 7 weıten Vatikanums, Christus der modernen Welt näher bringen und
verständlicher machen. Der Weg, auf welchem dies ach selnem Vorschlag
ın der Kirche erfolgen sollte durch die harmonische Zusammenarbeit VO

Papst, Bischöten und olk Führung des Heiligen Gelstes ist der gleiche
Weg, den das Z weite Vatikanum mıiıt selinen Retormen ebnen wıill


